
 

Im Wintersemester 2024/25 und im Sommersemester 2025 veranstalte ich ein 

Seminar zur Privatrechtsvergleichung 

und zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 

Im Rahmen des Seminars besteht die Möglichkeit, Leistungen zu erbringen in den Schwer-

punkten 4 und 6 der StuPO 2022. 

Es handelt sich um ein einheitliches Seminar, bei dem angesichts der Zuordnung zu zwei 

Semestern die Möglichkeit besteht, die im Rahmen des Seminars erbrachte Leistung entweder 

dem Wintersemester 2024/25 oder dem Sommersemester 2025 zuordnen zu lassen. 

Im Zweifel wird empfohlen, die Leistung dem Seminar im Sommersemester 2025 zuzuordnen. 

Dies eröffnet die Möglichkeit, den Bearbeitungszeitraum für die schriftliche Arbeit entweder in 

die vorlesungsfreie Zeit zwischen Winter 2024/25 und Sommer 2025 (empfohlen) oder in die 

vorlesungsfreie Zeit unmittelbar nach Ende der Vorlesungen im Sommer 2025 zu legen. Dies ist 

insbesondere für Studierende zu empfehlen, die erst im Winter 2024/25 ihr Schwerpunktstudium 

aufgenommen haben. Für diesen Fall ist eine Anmeldung zum Seminar erst Ende des Winter-

semesters 2024/25 (oder zu Beginn des Sommersemesters 2025) erforderlich. 

Eine Zuordnung ist aber auch für das Wintersemester 2024/25 möglich. Dies kommt insbeson-

dere für Studierende in Betracht, die das Schwerpunktstudium bereits vor dem Winter 2024/25 

aufgenommen haben. Als Bearbeitungszeitraum steht in diesem Fall nur die vorlesungsfreie 

Zeit unmittelbar nach Ende der Vorlesungen im Winter 2024/25 zur Verfügung. In diesem Fall ist 

eine Anmeldung zum Seminar innerhalb der („zweiten“) Anmeldefrist vom 14.10. bis 25.10. 

2024 erforderlich. Die Anmeldung erfolgt am Lehrstuhl (JUR 216, 208 oder 209). Die Anmelde-

formulare können von der Homepage des Prüfungssekretariats heruntergeladen werden. Die 

konkrete Themenauswahl erfolgt auch in diesem Fall erst im Zusammenhang mit der Infor-

mationsveranstaltung im Januar 2025. 

Eine Informationsveranstaltung zum Seminar und insbesondere zu den möglichen Seminar-

themen findet im Januar 2025 statt (Ort und Termin werden noch bekanntgeben). Es wird die 

Möglichkeit bestehen, Themen aus sämtlichen „internationalen“ Bereichen der Schwerpunkte 4 

und 6 auszuwählen, also insbesondere aus dem Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 

(einschließlich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit), der Rechtsvergleichung und dem 

Internationalen UN-Kaufrecht. 
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